
§ 77 SGB X                      Übermittlung ins Ausland und an über- oder zwischenstaatliche Stellen 

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen in anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder an Stellen der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften ist 
zulässig, soweit  

1. dies für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der in § 35 des Ersten Buches genannten 
übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder zur Erfüllung einer solchen Aufgabe von 
ausländischen Stellen erforderlich ist, soweit diese Aufgaben wahrnehmen, die denen der in 
§ 35 des Ersten Buches genannten Stellen entsprechen, 

2. die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 3 oder des § 70 oder einer Übermittlungsvorschrift 
nach dem Dritten Buch oder dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorliegen und die Aufga-
ben der ausländischen Stelle den in diesen Vorschriften genannten entsprechen oder 

3. die Voraussetzungen des § 74 vorliegen und die gerichtlich geltend gemachten Ansprüche 
oder die Rechte des Empfängers den in dieser Vorschrift genannten entsprechen. 

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung an Personen oder Stellen in einem Drittstaat so-
wie an über- oder zwischenstaatliche Stellen, wenn der Drittstaat oder die über- oder zwischenstaatli-
che Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. 2Die Angemessenheit des Daten-
schutzniveaus wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung 
oder einer Kategorie von Datenübermittlungen von Bedeutung sind; insbesondere können die Art der 
Sozialdaten, die Zweckbestimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts-und das 
Endbestimmungsland, die für den betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn 
geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden. 3Bis zur Feststellung 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften entscheidet das Bundesversicherungsamt, ob ein 
angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist.  

(3) 1Eine Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen im Ausland oder an über- oder zwi-
schenstaatliche Stellen ist auch zulässig, wenn  

1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat, 
2. die Übermittlung in Anwendung zwischenstaatlicher Übereinkommen auf dem Gebiet der so-

zialen Sicherheit erfolgt oder 
3. die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 2 oder des § 73 vorliegen, die Aufgaben der 

ausländischen Stelle den in diesen Vorschriften genannten entsprechen und der ausländische 
Staat oder die über- oder zwischenstaatliche Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau 
(Absatz 2) gewährleistet; für die Anordnung einer Übermittlung nach § 73 ist ein Gericht im In-
land zuständig. 

2Die Übermittlung ist nur zulässig, soweit der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Übermittlung hat.  

(4) Gewährleistet der Drittstaat oder die über- und zwischenstaatliche Stelle ein angemessenes Da-
tenschutzniveau (Absatz 2) nicht, ist die Übermittlung von Sozialdaten an die Stelle im Drittstaat oder 
die über- oder zwischenstaatliche Stelle auch zulässig, soweit die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 
Nr. 1 und 2, des § 70 oder einer Übermittlungsvorschrift nach dem Dritten Buch oder dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorliegen und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Übermittlung hat.  

(5) Die Stelle, an die die Sozialdaten übermittelt werden, ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen 
Erfüllung die Sozialdaten übermittelt werden.  

(6) Das Bundesversicherungsamt unterrichtet das Bundesministerium des Innern über Drittstaaten 
und über- oder zwischenstaatliche Stellen, die kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten.  

 


